
Bekanntmachung  

des deutsch-tunesischen Abkommens über die Umweltschutzmaßnahme Lac Ichkeul  
 

Vom 23. Mai 1991  
 
Das in Bonn am 17. Juli 1990 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung der Tunesischen Republik über die Umweltschutzmaßnahme Lac 
Ichkeul ist nach seinem Artikel 7  

 
am 17. Juli 1990  

 
in Kraft getreten; es wird nachstehend veröffentlicht.  

Bonn, den 23. Mai 1991  
 

Der Bundesminister  
für wirtschaftliche Zusammenarbeit  

Im Auftrag  
Schweiger 

 

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der 
Tunesischen Republik über die Umweltschutzmaßnahme Lac Ichkeul 

 
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland  

 
und 

 
die Regierung der Tunesischen Republik -  
im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Tunesischen Republik,  
im Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch partnerschaftliche Finanzielle 
Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen,  
im Bewußtsein, daß die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die Grundlage dieses Abkommens ist,  
in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Tunesischen Republik 
beizutragen -  
sind wie folgt übereingekommen:  
 

Artikel 1  
(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht es der Regierung der Tunesischen 
Republik, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main, für das Vorhaben 
»Umweltschutzmaßnahme Lac Ichkeul« einen Finanzierungsbeitrag bis zu insgesamt 20 000 000,- 
DM (in Worten: zwanzig Millionen Deutsche Mark) zu erhalten, wenn nach Prüfung die 
Förderungswürdigkeit festgestellt und bestätigt worden ist, daß es als ein Vorhaben des 
Umweltschutzes die besonderen Voraussetzungen für die Förderung im Wege eines 
Finanzierungsbeitrags erfüllt.  
 
(2) Kann die in Absatz 1 genannte Bestätigung nicht erfolgen, ermöglicht es die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland der Regierung der Tunesischen Republik, von der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau für das Vorhaben ein Darlehen bis zu DM 20 000 000,- DM (in Worten: zwanzig 
Millionen Deutsche Mark) zu erhalten.  
 
(3) Das in Absatz 1 bezeichnete Vorhaben kann im Einvernehmen zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Tunesischen Republik durch andere Vorhaben 
ersetzt werden. Wird es durch ein Vorhaben des Umweltschutzes, der sozialen Infrastruktur oder 
durch eine selbsthilfeorientierte Maßnahme zur Armutsbekämpfung ersetzt, das die besonderen 



Voraussetzungen für die Förderung im Wege eines Finanzierungsbeitrages erfüllt, kann ein 
Finanzierungsbeitrag, andernfalls ein Darlehen gewährt werden.  
 

Artikel 2  
Die Verwendung des in Artikel 1 genannten Betrages, die Bedingungen, zu denen er zur Verfügung 
gestellt wird, sowie das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmt der zwischen der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau und dem Empfänger des Finanzierungsbeitrages zu schließende Vertrag, der den in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegt.  
 

Artikel 3  
Die Regierung der Tunesischen Republik stellt die Kreditanstalt für Wiederaufbau von sämtlichen 
Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben frei, die bei Abschluß und Durchführung des in Artikel 2 
erwähnten Vertrages in der Tunesischen Republik erhoben werden.  
 

Artikel 4  
Die Regierung der Tunesischen Republik überläßt bei den sich aus der Gewährung des 
Finanzierungsbeitrages ergebenden Transporten von Personen und Gütern im See- und Luftverkehr 
den Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft keine Maßnahmen, 
welche die Beteiligung der Verkehrsunternehmen mit Sitz im deutschen Geltungsbereich dieses 
Abkommens ausschließen oder erschweren, und erteilt gegebenenfalls die für eine Beteiligung dieser 
Verkehrsunternehmen erforderlichen Genehmigungen.  
 

Artikel 5  
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt besonderen Wert darauf, daß bei den sich aus der 
Gewährung des Finanzierungsbeitrages ergebenden Lieferungen und Leistungen die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten des Landes Berlin bevorzugt genutzt werden.  
 

Artikel 6  
Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber der Regierung der Tunesischen Republik innerhalb von drei Monaten nach 
Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Erklärung abgibt.  
 

Artikel 7  
Dieses Abkommen tritt rückwirkend mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft, sobald die Regierung 
der Tunesischen Republik der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt hat, daß die für 
das Inkrafttreten des Abkommens erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen auf seiten der 
Tunesischen Republik erfüllt sind.  
 

Geschehen zu Gymnich am 17. Juli 1990 in zwei Urschriften, jede in deutscher und französischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

 
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

 
Lautenschlager 

 
Jürgen Warnke 

 
Für die Regierung der Tunesischen Republik 

 
J. Khelil 
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